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§ 124

Pflichtmitgliedschaft

(1) Unternehmen, die gemäß § 5 Abs. 1 oder § 105 Abs. 2 zum Geschäftsbetrieb in 

den Versicherungssparten 19 bis 23 (Lebensversicherer) oder zum Betrieb der 

substitutiven Krankenversicherung gemäß § 12 (Krankenversicherer) zugelassen 

sind, mit Ausnahme der Pensions- und Sterbekassen, müssen einem 

Sicherungsfonds angehören, der dem Schutz der Ansprüche ihrer 

Versicherungsnehmer, der versicherten Personen, Bezugsberechtigten und sonstiger 

aus dem Versicherungsvertrag begünstigter Personen dient.

(2) Pensionskassen können einem Sicherungsfonds freiwillig beitreten. Zur 

Gewährleistung vergleichbarer Finanzverhältnisse aller Mitglieder kann der 

Sicherungsfonds die Aufnahme von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig 

machen.

§ 125

Aufrechterhaltung der Versicherungsverträge

(1) Stellt die Aufsichtsbehörde fest, dass die Voraussetzungen des § 89 Abs. 1 Satz 

1 bei einem Versicherungsunternehmen erfüllt sind, welches Mitglied eines 

Sicherungsfonds ist, oder liegt eine Anzeige gemäß § 88 Abs. 2 eines solchen 

Versicherungsunternehmens vor, übermittelt sie diese Feststellung dem 

Sicherungsfonds und informiert hierüber das betroffene Versicherungsunternehmen.

(2) Sofern andere Maßnahmen zur Wahrung der Belange der Versicherten nicht 

ausreichend sind, ordnet die Aufsichtsbehörde die Übertragung des gesamten 

Bestandes an Versicherungsverträgen mit den zur Bedeckung der Verbindlichkeiten 

aus diesen Verträgen erforderlichen Vermögensgegenstände auf den zuständigen 

Sicherungsfonds an, § 14 ist nicht anzuwenden.

(3) Die Rechte und Pflichten des übertragenden Unternehmens aus den 

Versicherungsverträgen gehen mit der Bestandsübertragung auch im Verhältnis zu 



Versicherungsaufsichtsgesetz: Regelungen zum Sicherungsfonds

Seite 3 von 11

den Versicherungsnehmern auf den Sicherungsfonds über; § 415 des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs ist nicht anzuwenden.

(4) Der Sicherungsfonds verwaltet die übernommenen Verträge gesondert von 

seinem restlichen Vermögen und legt über sie gesondert Rechnung. Er ermittelt 

unverzüglich den für die vollständige Bedeckung der Verpflichtungen aus den 

Versicherungsverträgen erforderlichen Betrag und stellt geeignete qualifizierte 

Vermögensgegenstände bereit. § 7 Abs. 2, §§ 11a bis 11c, 12, 12a, 12b, 12f, 13d Nr. 

7 und 8, §§ 54, 54d Satz 1, §§ 55a, 56a und 81d gelten insoweit entsprechend; § 81c 

findet auf die von den Sicherungsfonds verwalteten Versicherungsverträge 

Anwendung, sobald die Aufsichtsbehörde festgestellt hat, dass die Sanierung eines 

übernommenen Versicherungsbestandes abgeschlossen ist und das dem 

Sicherungsfonds hierfür zur Verfügung gestellte Kapital an die einzahlenden 

Versicherungsunternehmen zurückgewährt wurde.

(5) Ergibt die Prüfung nach Absatz 4, dass die Mittel des Sicherungsfonds gemäß §

129 Abs. 4 bis 5a nicht ausreichen, um die Fortführung der Verträge zu 

gewährleisten, setzt die Aufsichtsbehörde bei Lebensversicherungsunternehmen die 

Verpflichtungen aus den Verträgen um maximal 5 Prozent der vertraglich 

garantierten Leistungen herab. Die Aufsichtsbehörde kann außerdem Anordnungen 

treffen, um einen außergewöhnlichen Anstieg der Zahl vorzeitiger 

Vertragsbeendigungen zu verhindern.

(6) Der Sicherungsfonds kann den Versicherungsbestand ganz oder teilweise auf in 

Deutschland zum Versicherungsgeschäft zugelassene Unternehmen übertragen; für 

diese Übertragung gilt § 14 entsprechend. Der Sicherungsfonds kann die 

Versicherungsbedingungen und die Tarifbestimmungen der zu übertragenden 

Verträge bei der Übertragung ändern, um sie an die Verhältnisse des 

übernehmenden Versicherers anzupassen, wenn es zur Fortführung der Verträge 

beim übernehmenden Versicherer zweckmäßig und für die versicherten Personen 

zumutbar ist. Die Änderung wird wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels 

die Belange der Versicherten angemessen berücksichtigt und ein unabhängiger 
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Treuhänder bestätigt, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind. Für den Treuhänder 

gelten die §§ 11b und 12b Abs. 5 entsprechend.

(7) Mit der Anordnung der Bestandsübertragung auf den Sicherungsfonds erlischt die 

Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb des übertragenden Versicherungsunternehmens.

(8) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Anordnung der Aufsichtsbehörde 

haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 126

Sicherungsfonds

(1) Bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau werden ein Sicherungsfonds für die 

Lebensversicherer und ein Sicherungsfonds für die Krankenversicherer als nicht 

rechtsfähige Sondervermögen des Bundes errichtet. Die Sicherungsfonds können im 

Rechtsverkehr handeln, klagen oder verklagt werden.

(2) Aufgabe der Sicherungsfonds ist der Schutz der Ansprüche der 

Versicherungsnehmer, der versicherten Personen, Bezugsberechtigten und sonstiger 

aus dem Versicherungsvertrag begünstigter Personen. Zu diesem Zweck sorgen sie 

für die Weiterführung der Verträge eines betroffenen Versicherungsunternehmens.

(3) Die Kreditanstalt für Wiederaufbau verwaltet die Sicherungsfonds. Für die 

Verwaltung erhält sie eine kostendeckende Vergütung aus den Sondervermögen.

(4) Über den Widerspruch gegen Verwaltungsakte eines Sicherungsfonds 

entscheidet die Bundesanstalt.

§ 127

Beleihung Privater

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
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Verbraucherschutz ohne Zustimmung des Bundesrates Aufgaben und Befugnisse 

eines oder beider Sicherungsfonds einer juristischen Person des Privatrechts zu 

übertragen, wenn diese bereit ist, die Aufgaben des Sicherungsfonds zu 

übernehmen, und hinreichende Gewähr für die Erfüllung der Ansprüche der 

Entschädigungsversicherten bietet. Eine juristische Person bietet hinreichende 

Gewähr, wenn

1. die Personen, die nach Gesetz oder Satzung die Geschäftsführung und Vertretung der 

juristischen Person ausüben, zuverlässig und geeignet sind,

2. sie über die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige Ausstattung und Organisation, 

insbesondere für die Beitragseinziehung, die Leistungsbearbeitung und die 

Verwaltung der Mittel verfügt und dafür eigene Mittel im Gegenwert von mindestens 

1 Million Euro vorhält,

3. sie nachweist, dass sie zur Organisation insbesondere der Beitragseinziehung, der 

Leistungsbearbeitung und der Verwaltung der Mittel im Zeitpunkt der 

Bestandsübertragung gemäß § 125 Abs. 2 in der Lage ist.

Auch ein nach § 5 zugelassenes Unternehmen kann beliehen werden. Durch die 

Rechtsverordnung nach Satz 1 kann sich das Bundesministerium der Finanzen die 

Genehmigung der Satzung und von Satzungsänderungen der juristischen Person 

vorbehalten.

(2) Im Falle der Beleihung nach Absatz 1 tritt die juristische Person des Privatrechts 

in die Rechte und Pflichten der jeweiligen Sicherungsfonds ein. § 126 Abs. 4 gilt 

entsprechend. Eine Übertragung der Vermögensmasse erfolgt nicht.

§ 128

Aufsicht

Die Aufsichtsbehörde hat Missständen entgegenzuwirken, welche die 

ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Sicherungsfonds gefährden können. 

Die Aufsichtsbehörde kann Anordnungen treffen, die geeignet und erforderlich sind, 

diese Missstände zu beseitigen oder zu verhindern. Der Aufsichtsbehörde stehen 
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gegenüber den Sicherungsfonds die Auskunfts- und Prüfungsrechte nach § 83 Abs. 

1 und 3 zu. Im Übrigen gelten für die Sicherungsfonds nur die Vorschriften dieses 

Kapitels sowie § 144c, sofern es sich nicht um ein nach § 5 zugelassenes 

Unternehmen handelt.

§ 129

Finanzierung

(1) Die Versicherungsunternehmen, die einem Sicherungsfonds angehören, sind 

verpflichtet, Beiträge an den Sicherungsfonds zu leisten. Die Beiträge sollen die 

Fehlbeträge der übernommenen Versicherungsverträge, die entstehenden 

Verwaltungskosten und sonstige Kosten, die durch die Tätigkeit des Sicherungsfonds 

entstehen, decken. Die an den Sicherungsfonds geleisteten Beiträge gelten als 

Anlage im Sinne des § 1 Abs. 1 und des § 2 Abs. 3 der Anlageverordnung.

(2) Für die Erfüllung der Verpflichtungen aus übernommenen 

Versicherungsverträgen haftet der Sicherungsfonds nur mit dem auf Grund der 

Beitragsleistungen nach Abzug der Kosten nach Absatz 1 Satz 2 zur Verfügung 

stehenden Vermögen sowie den nach § 125 Abs. 2 Satz 1 übertragenen 

Vermögensgegenständen. Dieses Vermögen haftet nicht für die sonstigen 

Verbindlichkeiten des Sicherungsfonds. Ein Sicherungsfonds nach § 127 hat dieses 

Vermögen getrennt von seinem übrigen Vermögen zu halten und zu verwalten.

(3) Die für die Übernahme von Versicherungsverträgen angesammelten Mittel sind 

entsprechend § 54 Abs. 1 und 2 anzulegen.

(4) Der Umfang dieses Vermögens soll 1 Promille der Summe der

versicherungstechnischen Netto- Rückstellungen aller dem Sicherungsfonds 

angeschlossenen Versicherungsunternehmen nicht unterschreiten.

(5) Die Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, Jahresbeiträge zu leisten. Die 

Summe der Jahresbeiträge aller dem Sicherungsfonds für die Lebensversicherer 

angehörenden Versicherungsunternehmen beträgt 0,2 Promille der Summe ihrer 
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versicherungstechnischen Netto-Rückstellungen. Der individuelle Jahresbeitrag 

jedes Versicherungsunternehmens wird vom Sicherungsfonds nach dem in der 

Verordnung nach Absatz 6 festgelegten Verfahren jährlich ermittelt. Erträge des 

Sicherungsfonds werden an die dem Sicherungsfonds angehörenden 

Versicherungsunternehmen im Verhältnis ihrer Beiträge ausgeschüttet. Der 

Sicherungsfonds hat Sonderbeiträge bis zur Höhe von maximal 1 Promille der 

Summe ihrer versicherungstechnischen Netto-Rückstellungen zu erheben, wenn dies 

zur Durchführung seiner Aufgaben erforderlich ist.

(5a) Auf den Sicherungsfonds für die Krankenversicherer sind Absatz 1 Satz 3, die 

Absätze 2 bis 5 nicht anzuwenden. Der Sicherungsfonds erhebt nach der 

Übernahme der Versicherungsverträge zur Erfüllung seiner Aufgaben 

Sonderbeiträge bis zur Höhe von maximal 2 Promille der Summe der 

versicherungstechnischen Netto-Rückstellungen der angeschlossenen 

Krankenversicherungsunternehmen.

(6) Das Nähere über den Mindestbetrag des Sicherungsvermögens, die Jahres- und 

Sonderbeiträge sowie die Obergrenze für die Zahlungen pro Kalenderjahr regelt das 

Bundesministerium der Finanzen im Benehmen mit dem Bundesministerium für 

Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft durch Rechtsverordnung ohne 

Zustimmung des Bundesrates. Hinsichtlich der Jahresbeiträge sind Art und Umfang 

der gesicherten Geschäfte sowie die Anzahl, Größe und Geschäftsstruktur der dem 

Sicherungsfonds angehörenden Versicherungsunternehmen zu berücksichtigen. Die 

Höhe der Beiträge soll auch die Finanz- und Risikolage der Beitragszahler 

berücksichtigen. Die Rechtsverordnung kann auch Bestimmungen zur Anlage der 

Mittel enthalten.

(7) Aus den Beitragsbescheiden des Sicherungsfonds findet die Vollstreckung nach 

den Bestimmungen des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes statt. Die 

vollstreckbare Ausfertigung erteilt der Sicherungsfonds.
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§ 130

Rechnungslegung des Sicherungsfonds

(1) Die Sicherungsfonds haben nach Ablauf eines Kalenderjahres einen 

Jahresabschluss aufzustellen und einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer oder eine 

unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung der Vollständigkeit des 

Geschäftsberichts und der Richtigkeit der Angaben zu beauftragen. Die 

Sicherungsfonds haben der Bundesanstalt den von ihnen bestellten Prüfer 

unverzüglich nach der Bestellung anzuzeigen. Die Bundesanstalt kann innerhalb 

eines Monats nach Zugang der Anzeige die Bestellung eines anderen Prüfers 

verlangen, wenn dies zur Erreichung des Prüfungszwecks geboten ist; Widerspruch 

und Anfechtungsklage hiergegen haben keine aufschiebende Wirkung. Der 

Geschäftsbericht muss Angaben zur Tätigkeit und zu den finanziellen Verhältnissen 

des Sicherungsfonds, insbesondere zur Höhe und Anlage der Mittel, zur 

Verwendung der Mittel für Entschädigungsfälle, zur Höhe der Beiträge sowie zu den 

Kosten der Verwaltung enthalten.

(2) Die Sicherungsfonds haben den festgestellten Geschäftsbericht der 

Bundesanstalt jeweils bis zum 31. Mai einzureichen. Der Prüfer hat den Bericht über 

die Prüfung des Geschäftsberichts der Bundesanstalt unverzüglich nach Beendigung 

der Prüfung einzureichen. Die Bundesanstalt ist auch auf Anforderung über die 

Angaben nach Absatz 1 Satz 4 zu unterrichten.

§ 131

Mitwirkungspflichten

(1) Die Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, dem Sicherungsfonds, dem sie 

angehören, auf Verlangen alle Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, 

welche der Sicherungsfonds zur Wahrnehmung seines Auftrags nach diesem Gesetz 

benötigt.
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(2) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche 

Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 

1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr 

strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über 

Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Der Verpflichtete ist über sein Recht zur 

Verweigerung der Auskunft zu belehren.

(3) Die Mitarbeiter der Sicherungsfonds sowie die Personen, derer sie sich bedienen, 

können die Geschäftsräume eines Versicherungsunternehmens innerhalb der 

üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten betreten, sobald die Aufsichtsbehörde die 

Feststellung gemäß § 125 Abs. 1 getroffen hat. Ihnen sind sämtliche Unterlagen 

vorzulegen, die sie benötigen, um eine Bestandsübertragung vorzubereiten. Sofern 

Funktionen des Versicherungsunternehmens auf ein anderes Unternehmen 

ausgegliedert worden sind, gelten die Sätze 1 und 2 gegenüber diesem 

Unternehmen entsprechend.

(4) Hat das Unternehmen, dessen Bestand übertragen wird, Verträge nach § 5 Abs. 

3 Nr. 4 oder sonstige Dienstleistungsverträge, die der Verwaltung des Bestandes 

dienen, abgeschlossen, kann der Sicherungsfonds anstelle des Unternehmens in 

den Vertrag eintreten. § 415 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist nicht anzuwenden. 

Eine ordentliche Kündigung des Vertrages durch den Dienstleister ist frühestens zu 

einem Zeitpunkt von zwölf Monaten nach Eintritt des Sicherungsfonds möglich. 

Fordert der andere Teil den Sicherungsfonds zur Ausübung seines Wahlrechts auf, 

so hat der Sicherungsfonds unverzüglich zu erklären, ob er in den Vertrag eintreten 

will. Unterlässt er dies, kann er auf Erfüllung nicht bestehen.

§ 132

Ausschluss

(1) Erfüllt ein Versicherungsunternehmen die Beitrags- oder Mitwirkungspflichten 

nach § 129 oder § 131 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig, so 

hat der Sicherungsfonds die Bundesanstalt zu unterrichten. Ist die Bundesanstalt 
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nicht die zuständige Aufsichtsbehörde, unterrichtet sie diese unverzüglich. Erfüllt das 

Versicherungsunternehmen auch innerhalb eines Monats nach Aufforderung durch 

die Bundesanstalt seine Verpflichtungen nicht, kann der Sicherungsfonds dem 

Versicherungsunternehmen mit einer Frist von zwölf Monaten den Ausschluss aus 

dem Sicherungsfonds ankündigen. Nach Ablauf dieser Frist kann der 

Sicherungsfonds mit Zustimmung der Bundesanstalt das Versicherungsunternehmen 

von dem Sicherungsfonds ausschließen, wenn die Verpflichtungen von dem 

Versicherungsunternehmen weiterhin nicht erfüllt werden. Nach dem Ausschluss 

haftet der Sicherungsfonds nur noch für Verbindlichkeiten des 

Versicherungsunternehmens, die vor Ablauf dieser Frist begründet wurden.

(2) Für Verbindlichkeiten eines Versicherungsunternehmens, die entstanden sind, 

nachdem seine Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb erloschen ist, haftet der 

Sicherungsfonds nicht.

§ 133

Verschwiegenheitspflicht

Personen, die bei dem Sicherungsfonds beschäftigt oder für sie tätig sind, dürfen 

fremde Geheimnisse, insbesondere Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, nicht 

unbefugt offenbaren oder verwerten. Sie sind nach dem Gesetz über die förmliche 

Verpflichtung nichtbeamteter Personen vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547) von 

der Bundesanstalt auf eine gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu 

verpflichten. Ein unbefugtes Offenbaren oder Verwerten im Sinne des Satzes 1 liegt 

nicht vor, wenn Tatsachen an die Bundesanstalt weitergegeben werden.
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§ 133a

Zwangsmittel

(1) Der Sicherungsfonds kann seine Anordnungen nach den Bestimmungen des 

Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes durchsetzen.

(2) Die Höhe des Zwangsgeldes beträgt bei Maßnahmen gemäß § 129 Abs. 1, 5 

Satz 1 und § 131 Abs. 1 bis zu fünfzigtausend Euro.


